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                   Rundschreiben Nr. 24/2011
Qualifizierung für ein Amt der Besoldungsgruppe A 14

Zum 01.04.2010 ist die Verordnung über die Laufbahnen der bremischen Beamtinnen und Beamten (BremLVO) in Kraft getreten. Durch die Zusammenlegung zu zwei Laufbahngruppen ist u.a. innerhalb der Laufbahngruppe 2 die bisherige Aufstiegsgrenze weggefallen. Die Ämter ab dem zweiten Einstiegsamt (A 13) können von Beamtinnen und Beamten aus dem ersten Einstiegsamt in Zukunft durch Beförderung erreicht werden. Um dennoch sicherzustellen, dass die Beamtin/der Beamte die für das höherwertige Amt notwendige Qualifikation besitzt, sieht § 9 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BremLVO vor, dass bei der Verleihung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 14 eine von der obersten Dienstbehörde vorgeschriebene Qualifizierung erfolgreich absolviert sein muss. 

Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift über die Qualifizierung nach § 9 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BremLVO ist am 06.12.2011 vom Senat der Freien Hansestadt Bremen beschlossen worden.

Die Verwaltungsvorschrift regelt insbesondere die Zulassung, das Ziel und den Umfang der Qualifizierungsmaßnahme.
Zulassungsvoraussetzungen und Entscheidung über die Zulassung

· Vor dem Hintergrund der dezentralen Personalverantwortung entscheiden die Ressorts im Rahmen der Personalentwicklung eigenverantwortlich darüber wer nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung an der Qualifizierung teilnehmen soll.

· Die Entscheidung über die Zulassung zur Qualifizierungsmaßnahme ist unabhängig von einem konkreten Stellenbesetzungsverfahren zu treffen. Mit erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung werden lediglich die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine entsprechende Beförderung geschaffen.

· Zur Qualifizierung können Beamtinnen und Beamte zugelassen werden, die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 innehaben und die seit Beginn ihrer Dienstzeit mindestens einen Dienststellenwechsel vorweisen können. In begründeten Ausnahmefällen können bis zum 31.08.2014 auch Beamtinnen und Beamte zugelassen werden, die keinen Dienststellenwechsel nachweisen können.

· Analog der o.g. Kriterien können Tarifbeschäftigte gleichermaßen von ihren Dienststellen für die Teilnahme an der Qualifizierung zugelassen werden.

Inhalt, Umfang und Kosten der Qualifizierungsmaßnahme 

Die Qualifizierung setzt sich zusammen aus den Pflichtmodulen:

Modul 1: Verwaltungsmanagement

Modul 2: Personalmanagement

Modul 3: Kommunikation und (Personal-) Führung

Modul 4: Selbstmanagement und Arbeitstechniken

Modul 5: Finanzwirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen für bremisches Verwaltungshandeln 

und wird ergänzt durch Wahlpflichtseminare sowie durch eine mindestens 40 Zeitstunden umfassende Hospitation in Dienststellen der bremischen Verwaltung, bei freien Trägern oder auch bei Wirtschaftsunternehmen. Insgesamt beträgt die Arbeitsbelastung (Präsenszeit und Selbstlernzeit) ca. 1.100 Unterrichtsstunden.

Die Qualifizierung kann innerhalb eines Zeitraumes von 2,5 Jahren und soll innerhalb von 6 Jahren abgeschlossen werden.

Die Teilnahme an der Qualifizierung verursacht je Teilnehmer/in Kosten in Höhe von ca. 3.000 Euro, die von der entsendenden Dienststelle zu tragen sind.

Prüfungsleistungen

Die Prüfung besteht aus den Pflichtmodulprüfungen, die qualifikationsbegleitend abgelegt werden und einem Abschlusskolloquium. Werden alle Einzelprüfungen erfolgreich abgelegt, gilt die Prüfung als bestanden.

Weitere Informationen

Die Senatorin für Finanzen führt am 16. Januar 2012 um 10.00 Uhr in der Aula des Aus- und Fortbildungszentrums, Block B, Doventorscontrescarpe 172b eine Informationsveranstaltung durch, in der über Ablauf und Inhalt der Qualifizierungsmaßnahme informiert und auf Fragen eingegangen wird.

Mit dem beigefügten Rückmeldebogen können sich interessierte Beschäftigte bis zum 11.01.2012 zu der Informationsveranstaltung anmelden.

Die obersten Dienststellen werden gebeten, der Senatorin für Finanzen, Referat 33, geeignete Beschäftigte bis zum 13. Februar 2012 zu benennen.

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Mahlmann, Tel. 361-18242 und Herr Woitalla, Tel. 361-59173 zur Verfügung.

Im Auftrag

gez. Ninierza

Anlagen

Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen Nr. 151 vom 23.12.2011
Modulübersicht 

Rückmeldebogen
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Dienstgebäude


Bus / Straßenbahn
Telefax
Bankverbindungen
Doventorscontrescarpe 172c 

25 oder 2 und10
(0421) 361 2965
Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00) Kto. 1070115000
28195 Bremen


Haltestellen

Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01) Kto. 1090653




Doventor/Doventorsteinweg
Deutsche Bundesbank, 
Internet: http://www.finanzen.bremen.de/ 


Filiale Bremen(BLZ 290 000 00) Kto. 29001565
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